
 
Änderung des Beschlusses des Bewertungsausschusses,  Teil F, zur Berech-
nung und zur Anpassung von arzt- und praxisbezogene n Regelleistungsvolu-
men 
 
 
Der Bewertungsausschuss hat in seiner 262. Sitzung vom 31. August 2011 aufgrund der 
Aufnahme der Gebührenordnungsposition 30131 in den EBM beschlossen, den Beschluss 
des Bewertungsausschusses in seiner 218. Sitzung vom 26. März 2010, Teil F, zur Berech-
nung und zur Anpassung von arzt- und praxisbezogenen Regelleistungsvolumen nach § 87b 
Abs. 2 und 3 SGB V (Amtliche Bekanntmachung: Internetseite des Instituts des Bewertungs-
ausschusses am 30. März 2010 [www.institut-ba.de]; Deutsches Ärzteblatt, Jg. 107, Beilage 
zu Heft 16 vom 23. April 2010), zuletzt geändert durch Beschluss des Bewertungsausschus-
ses in seiner 261. Sitzung (schriftliche Beschlussfassung) (Amtliche Bekanntmachung: Inter-
netseite des Instituts des Bewertungsausschusses am 7. Juli 2011 [www.institut-ba.de]; 
Deutsches Ärzteblatt, Jg. 108, Heft 30 vom 29. Juli 2011, Seite A 1653) wie folgt zu ändern: 
 
Die Anlage 3 zu Abschnitt I. wird wie folgt geändert: 
 
Bei den dem qualifikationsgebundenen Zusatzvolumen „Hyposensibilisierungsbehandlung“ 
zugeordneten Gebührenordnungspositionen wird jeweils die Gebührenordnungsposition 
„30131“ in der Spalte „Gebührenordnungspositionen des EBM“ bei allen von diesem qualifi-
kationsgebundenen Zusatzvolumen betroffenen Arztgruppen aufgenommen. 
 
 
Protokollnotizen: 
 
1. Die Einführung der Gebührenordnungsposition 30131 in den Einheitlichen Bewer-

tungsmaßstab (EBM) wirkt sich nicht auf die Höhe der Gesamtvergütung aus; sie wird 
für die Krankenkassen finanzneutral umgesetzt. 

 
2.  Falls sich die gesetzlichen Rahmenbedingungen verändern, wird der Bewertungsaus-

schuss prüfen, ob der Beschluss und die Protokollnotiz anzupassen sind. 


